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RS OGH 1980/12/17 3Ob653/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.12.1980

Norm

ZPO §237 Abs4

ZPO §240 Abs3 CII2c

Rechtssatz

Die Erklärung, die Klage "unter Verzicht auf den derzeit zufolge Zession nicht zustehenden Anspruch" zurückzuziehen,

ist ihrem Inhalte nach keine Klagsrücknahme unter Anspruchsverzicht im Sinne des § 237 Abs 4 ZPO, weil ein solcher

Verzicht die Behauptungen des Bestehens derartiger Rechte voraussetzen würde.
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